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Bekanntmachung.
Die auf Donnerstag, den 21. November

d. I .. Nachmittags4 Uhr, anberaumte Ver¬
steigerung der Immobilien des Handelsgärtners
Wilhelm Vopcl und dessen Ehefrau
Friederike, geb. Stratmattu , in
Biebriai im Rathhause dortselbst findet
nicht statt . ^ 253

Wiesbaden , den 14. Oktober 1901.
Königliches Amtsgericht 12.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 6, 12 und 13 der Ver¬

ordnung vom 20. September 1807 (G.-S . 1529)
und auf Grund des 8 137 des Gesetzes über die
allgemeine Landesvcrwaltuiig vom 90. Juli 1883
wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses
folgende Polizei-Verordnung erlassen:

8 1. Selbstfahrer(Automobile), welche nicht
auf Schienen laufen, unterliegen den folgenden
Borschriften, im Ilebrigen den Bestimmungen der
88  3, 4, 6 bis 14, 20 bis 22. 26 bis 43 der Wege-
poiizeiverordnung vom7. November 1889.

8 2. Jeder Selbstfahrer muh so eingerichtet
sein, daher sofort zum Halten gebracht werden kann.

8 3. Auf der linken Seite jedes Selbstfahrers
muh beim Gebrauch auf öffentlichen Wegen der
Wohnort und der Bor- und Zuname oder die
Firma dcs EigentbümerS mit deutlichen, unverwisch¬
baren Buchstaben angebracht und sichtbar sein.

Ausgenommen sind Selbstfahrer, welche Eigeu-
thum der Post- oder der Militärverwaltung sind,
desgleichen Selbstfahrer, welche außerhalb des
Regierungsbezirks wohnenden Personen gehören und
vorübergehend im Regierungsbezirke benutzt werden.

84. Selbstfahrer dürfen an entgegenkommenden
Zug- oder Ncitthieren oder Viehtransporten nicht
schneller als mit der Geschwindigkeit eines kurz
trabenden Pferdes vorbeifahren. Die Geschwindig¬
keit eines Selbstfahrers darf beim Ucberholen von
Zug- oder Reitthiere» oder Viehtransporten nicht
größer sein als zum Neberholen erforderlich ist.

Die Bestimnulngcn der 88  33 und 36 der Wcge-
polizeiverordnung werden hierdurch nicht berührt.

Werden Zug- oder Reitthiere oder Viehtrans¬
porte angehatten, um Selbstfahrer vorüber zu
lassen, so dürfen letztere nur mit der Geschwindig¬
keit eines Schritt gehenden Pferdes vorbeifahreu.

8 5 . Selbstfahrer, welche an Zug- oder
Rcitlhiercn oder Vichtrausporten vorbeigefahre»
sind, dürfen aus der nach 8 4 zulässigen Ge¬
schwindigkeit nur allmählich zu größerer Geschwin¬
digkeit übergehen.

8 6. Die Geschwindigkeit von Selbsifahrern
auf öffeutlichcu Wegen auhcrhalb der Ortschaft
darf 10  Meier in der Sekunde nur mit polizeilicher
Erlaubniß übersteigen.

8 7. Selbstfahrer haben, abgesehen vom Uebcr-
holeu— vcrgl. 88  40, Abs. 2, 41 der Wegepolizei-
verordnung— Signale 511 geben, wenn sic von
anderen Fuhrwerkeu, Reilern, Vichtrausporten oder
Fußgängern, an denen sic vorbeifahreu wollen,
nicht bemerkt werden.

Jedes unnöthige oder zu laute Abgeben von
Signalen ist vcrbolcu.

8 8. Der Führer eines Selbstfahrers darf
sich vog dem letzteren nicht entfernen, ohne da¬
für gesorgt zu haben, daß der Selbstfahrer sich
nicht von selbst in Bewegung setzen kann.

Die Bestimmung des 8 20 Satz 3 der Wcgc-
polizeiverordnung wird hierdurch nicht berührt.

8 9. Befchräukungcu in der Benutzung öffent¬
licher Wege, welche nicht für die sonstigen Fuhr¬
werke gelten, dürfen für Selbstfahrer imr mit Zu¬
stimmung des Regicrungs-Präsidenten ungeordnetwerden.

8 10 . Zuwiderhandlungen gegen die Be¬
stimmungen der 88  2 bis 8 werden mit Geldstrafe
bis zu 60 Mk., im Unvermögenssalle mit ent¬
sprechender Hafr bestraft.

8 11 . Diese Verordnung tritt mit dem
16. Februar 1900 in Kraft.

Mit diesem Zeitpunkt wird der 8 19 der
Polizei-Verordnung, betreffend das Radfahren, voni
11. Februar 1896 aufgehoben.
Der Kgl. Regierungs-Präsident. In Vcrtr. : Bake.

Auszug
ans dcrWegepolizeiberordnung vom7.Nov. 1899 re.

8 35. .Innerhalb der Ortschaften darf nicht
schneller als mit der Geschwindigkeit eines knrz-
trabenden Pferdes gefahren oder gcritien werden.

Beladene Lastwagen dürfen innerhalb der
Ortschaften nicht schneller als im Schritt fahren.

8 36. In oder aus Höfen oder Häusern, in
engen Ortsstraße», bergabwärts auf steilen Orts-
straßen, beim Zufanimenfei» vieler Menschen, bei
sonstiger Verengung der Durchfahrt, bei Begcg-,
nnngeii mil öffentlichen Aufzügen, Leichciizüge»,
geschlossen marschirende»Truppenabtbcilungen oder
Dampfwalzen, darf nicht schneller als mit der Ge¬
schwindigkeit eines Schritt gehenden Pferdes gefahren
oder geritten werden. Erforderliche» Falles muß
gehalten werden.

8 37. Eine von der Polizeibehörde laut An-
schlag vorgefchriebene Geschwindigkeit darf nicht
überschritte» werde».

Ebenso ist derartigen Weisungen von Poiizei-
beamten auch beim Fehlen eines Anschlages Folge
tu leisten.

Donnerstag, den 17 . Oktober. 1901.
. . . i i . .

Bekanntmachung,
betreffend das Drofchkeufuhrwcsen.
Es wird hiermit zur Kenntniß der Mitglieder

des Wiesbadener Droschkcnvefitzer-Vereins
gebracht, daß vom 1. April d. I . ab ans den
folgenden Droschkenhaitepiätzen der Stadt Wies¬
baden die daneben angegebene Zahl Droschken
Anfstellung zu nehmen hat:

Zahl der Droschken.
1. Am Krieger-Denkmal im Nerothal . . 2
2. In der Saalgasse an der Mündnng in

die Tauuusstraße. 8
3. Auf den: Kranzplatz. 3
4. Jn .dcr Sonnenbcrgcrstraße, a» den durch

die Kuranlagen führenden Chaisenweg2
5: Vor der alten Kurhans-Colonnade. . 20
6. Vor der neuen Kurhans-Colonnade(auch

Theater-Colonnade gen.) . 20
An allen Abende«, an welchen Vor¬

stellungen im Kgl. Theater stattfinden, bleibt
der vorgenannte Halteplatz nur bis 80- Uhr
Abends mit 20 Droschken, nach 8 '/- Uhr
Abends nur mit 10 Droschken besetzt.
7. An der Südseite des Ratdhauses. . . 4
8. Auf der Südseite der Musenmstraßc. 3
9. Auf der Ostfeite der Victoriastraße, an der

Mündung in die Frankfurterstraße. 6
10. In der Blumenstraße—Westseite—an

der Mündnng in die Bierstadterstraßc3
11. Aufdem südlichen Fahrdamme der Rhcin-

straße vor dem Ludwigrbahnhof. . 20
12. Auf dem Reitwege der Rheinstraße, an-

fangcnd an der Rheinbadnstraße. . 10
13. Ans dem Reitwege der Rheinstraßc, an-

fangend an der Möritzstraße. . . 10
14. Ans dem Reitwege der Rhcinstraße, an-

fangend an der Wörlhstraße . . . 3
15. Am Kaffer-Friedrich-Ring, an der Münd¬

nng der Moritzstraße. 3
16. Auf dem Mauritiusplatz. 3

Den für den Eifenbahndienst bestimmten
Droschken sind nachfolgende Halteplätze angewiesen
worden:

a. für den Dienst ans dem Taunus-
und Lndwigsbahnyof auf dem nörd¬
lichen FadrdammederRhiinstraßk,anfangeiid
an der Mainzerstraße;

b. für den Dienst auf dem Rheinbahn-
hof auf dem Reitwege der Rhcinstraße,
anfangend an der Abolphstraße in der
Richtung nach der Nicolasstraße.

Die vorstehend zu 2, 3, 5, 6, 11 und 13 ge¬
nannten Halteplätze sind von Morgens6 Uhr ab
mit je 2 Droschken zu besetzen.

Der zu 16 genannte Halteplatz ist erst von
3 Uhr Nachmittags ab mit der angegebenen Zahl
Droschken zu besetzen, wahrend die Dienstzeit
sämmtlicher übrigen Droschken auf de» vorge¬
nannten Halteplätzen um7 Uhr Morgens beginnt.

Mit Ausnahme von 10 Droschken auf dem
Halteplatz vor der allen Kurhanscolonnade. bezw.
nach beendigter Vorstellung im Königlichen Theater
— oder wenn solche Vorstellung nicht stattfindei
— auf dem Halteplatz vor der neuen Knrhaus-
colonnade(auch Thcatercolonnade genannt), deren
Dienstzeit dir Nachts 12 Uhr währt, dauert die
Dienstzeit sämmtlicher übrigen Droschken auf den
Halteplätzen bis 11 Uhr Abends. *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor,

Bekanntmachung.
Znr Verhütung von Unglückssiillen auf un¬

bewachten Eifenbahnübergängen weife ich darauf
hin, daß die Führer von Fuhrwerken, wen» sie
mit denselben Bahnübergänge mit Hintansetzung
ber nöthigen Vorsicht überschreiten, nicht nur sich
selbst und die ihnen anvertrauten Zuglhiere ge¬
fährden, sondern sich auch einer empfindlichen
Beftrasung auf Grund des 8 316 der Strafgesetz¬
buches für das deutsche Reich anssetzcn.

In gegebenen Fällen wird unnachsichtlich ein-
gcschrittenund die erfolgteBestrafnngdcr Schuldigen
zur öffentlichen Kenntniß gebracht werde». ' *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Polizei -Verordnung.
Ans Grund der 88  5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landcs-
theilcn. sowie der 88  143 und 144 des Gesetze«
über die allgemeine Landes- Verwaltung vom
30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Gc-
meindevorstandes für den Geltungsbereichder
Polizei-Verordnungv. 1. August 1889 nachstehende
Polizei-Verordnung erlassen:

Der Schlußsatz der Positionc in 8 68  der
vorenväiuiten Polizei-Verordnung erhält hinfort
die nachstehende Fassung:

„Die Gruben sind entweder mit Manerwerk
zu überwölben oder mit eisernen Platten,
dezw. mit miudesiens 4,5 cm starken in
Nahmen liegenden Bohlen gut schlierend;u
überdecken. Bereits vorhandene Gruben
welche dieser Vorschrift nicht ent¬
sprechen» muffen Vinnen Jahresfrist
nach Veröffentlichung dieser Ver¬
ordnung entweder vorschriftsmäßig
hergcstellt, oder beseitigt werden.
AoSnahmen sind in widerruflicher Weise zu¬
lässig, wen» nach übereinslimmendem Er¬
messen der Polizei-und der Gemeindebehörde
durch den Betrieb der betreffenden Anlagen
keine Mißstäude entstehen." *

Der Polizei-Präsident. K. Prinz b. Ratibor.

Ortsstatnt,
betreffend die gewerbliche Fortbildungs¬

schule tn Wiesbaden.
Auf Grund der 88  120, 142 und 150 der

Gewerbeordnung für da« Deutsche Reich in der
Fassung des Gesetzes, betreffend Abänderung der Gc-
werbcoUdnnng vom1. Juni 1891(Reichs-Gesetzblatt
Seite 261 und folgende) wird nach Anhörung be-
lheiligter Gewerbetreibender und Arbeiter und unter
Zustimmung der Stadtverordneten-Versammlung
für den Geincindebozirk der Stadt Wiesbaden Nach¬
stehendes festgesetzt

8 1.
Alle im gedachten Bezirke sich regelmäßig anf-

üaltcnden gewerblichenArbeiter(Geselle», Gehülft»,
Lehrlinge, Fabrikarbeiter), mit Ausnahme „der
Lehrlinge und Gchülfen in Handelsgeschckstcn, sind
verpflichtet, bis zunr Ende des Schuljahre«, inner¬
halb dessen sie das 17. Lebensjahr vollenden, die
hierielbst errichtete öffentliche gewerbliche Fort¬
bildungsschule an den festgesetzten Tagen nnd
Stunden zu besuchen nnd an dem Unterrichte
Theil zu nehmen.

Die Festsetzung der Tage und Stunden des
ItnterrichlS erfolgt' durch den Magistrat und wird
in dem Orgay für die amtlichen Bekanntmachungen
des Magistrats zur öff«rtlichcn Kenntniß gcbrncht.

8 2.
Befreit von dieser Verpflichtung Nnv .Tut

solche gewerbliche Arbeiter, die den Nachweis führe»,
daß sie diejenigen Kenntnisse nnd Fertigkeiten be¬
sitzen. deren Aneignung dar Lehrziel der Anstaltbildet.

8 3.
Gewerbliche Arbeiter, welche das fortbildnugS-

ichulpflichtige Alter überschritten haben oder in dem
Gemeindcbczirke nicht wohnen, aber beschäftigt
werden, können, wenn der Platz auSrcicht, auf ihren
Wunsch zur Theilnahme am Unterricht zugclassc»
werden. Der Schulvorstand(Kuratorium) bestimmt
über die Zulassung solcher Schüler.

8 4.
Zur Sicherung des regelmäßigen Besuches

derFortbildungsschuledurch bte dazu Verpflichteten,
sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort-
viildlingsschule und eines gebührlichen Verhaltens der
Schüler werden folgende Bestimmungen erlassen:

1) Die zum Besuche der Fortbildungsschule
verpflichteten gewerblichen Arbeiter müssen sich zu
den für sie bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig
einsinden und dürfen sic ohne eine nach dem Er¬
messen der Schulleitung ausreichende Entschuldigung
nicht ganz oder zum Theil versäumen.

2) Sic müssen die ihnen als nöthig bczeichuetcn
Lernmittel in den Unterricht» ftbringen.

3) Sie haben die Bestimmungen des für die
Fortbildungsschule erlassenen Schulreglcmcnts zu
befolgen.

4) Sie müssen in die Schule sauber gewaschen
und in reinlicher Kleidung kommen.

5) Sie dürfen den Unterricht nicht durch un¬
gebührliches Betragen stören und die Schiilntensilien
und Lebrmittel nicht verderben oder beschädigen.

6) Sie haben sich auf dem Wege zur Schule
und von der Schule jedes Unfugs und Lärmeus zu
enlhaltcn.

Zuwiderhandlungen werden»ach8 150 No. 4
der Gewerbe-Ordnung in der Fassung des Gesetzes,
betreffend dke Abänderung der Gewerbeordnung
vom 1. Juni 1881(Reichs-Gesetzblatt Seite 287)
mit Geldstrafe bi« jit 20  Mark oder im linder»
mögensfalle mit Haft bis zu drei Tagen bestraft,
sofern nicht nach gesetzlichen Bestimmungen eine
höhere Strafe verwirkt ist.

8 5.
Eltern und Vormünder dürfen ihre zum

Besuche derFortbildungsschule verpflichteten Söhne
oder Mündel nicht davon abhalten. Sie haben
ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit zu
gewähren.

8 6.
Die Gewerbe-Unternebmer haben jeden von

ihnen beschäftigten nach vorstehenden Bestimmungen
(8  1/schulpflichtigen. gewerblichen Arbeiter spätestens
am 6. Tage, nachdem sie ihn angenommen haben,
zum Eintritt in die Fortbildungsschule bei dem
Magistrat anznmeldcn und spätestens am 3. Tage,
nachdcni sie ihn ans der Arbcjt entlassen haben, bei
dem Magistrat wieder abzumclden. Sie baden die
zmn Besuche der Fortbildungsschule Veipflichkoten
jo zeitig von ber Arbeit zu entlassen, daß sie recht¬
zeitig nnd soweit erforderlich, gereinigt und um-
gcklcidct im Unterricht erscheinen können.

8 7. '
Die Gewerbe-Unternehmer haben einem von

ihnen beschäftigten gewerbUchen Arbeiter, der durch
Krankheit am Besuche des Unterftchts gehindert
gewesen ist, bei dem nächsten Besuched»r Fort¬
bildungsschule hiesüber eine Bescheinigungm!t-
zugebcn. Wenn sie wünsche», daß ein gewerblicher
Arbeiter aus dringenden Gründe» vom Besuche des
Unterricht« für einzelne Stunden oder für längere
Zeit entbunden werde, so habe» sic dies bei dem Leiter
der Schule so zeitig zn beantrage», daß dieser
nöthigcnsalls die Entscheidung des Schulvorstande-
einho'tcn kann.

8 8.
Eltern und Vormünder, die dem8" cntgegen-

handcin, und Arbeitgeber, weiche die im 8 6 vor-
geschriedenen An- und Abmeldungen übcrhanpi
nicht, oderî cht rechtzeitig machen, oder die von
ihnen bkschäftigien, schulpflichtigen Lehrlinge, Ge¬
sellen. Grhülsen und Fabrikarbeiter obiic Eriaubniß

aus irgend einem Grande veraniaffen, den Unterricht
ganz oder zum Tbeil zu versäumen, oder ihnen
je im8 7 borgcschriebene Bescheinigung dann nicht

mitgebe», wenn der Schulpflichtige krankheits»
halber die Schule versäumt har, werden nach
8 150 No. 4 der Gewerbeordnung in der Fassung
des Gesetzes bftr. die Abänderung der Gewerbe¬
ordnung vom 1. tzuni 1891(Reichs- Gesetzblatt
Seite 287) mit Geldstrafe dis zn 20 Mark oder
im Unvermögensfalle mit Haft bis zn drei Tagen
bestraft. Der Magistrat. v. Fbell. *

Ortsstatut,
betreffend die Erhebung eimr Gebühr für die Be¬

nutzung des Kanalnetzer der Stadt Wiesbaden.
Die 88  19 und 11 de» Ortsstatuts vom

11. April 1891, betreffend Nenkanalisation, werden
auf Grund der Beschlusses der Stadtverordneten-
Versammlung vom6. Juli —5. Oktober— 1900
aufgehoben. Dagegen greife solgendcBestimmungen

Begründung der Zahlungsfrist.
Für alle bebauten Grundstücke, die nach Mäß>

gäbe der polizeilichen Vorschriften an die städtischer
Kanäle bereits angrfchlossen sind oder in der Folg«
zum Anschluß gelangen, ist als Vergütung für du
Benutzung des städtischen Kanalnetzer eine Gedübi
an die Stadtkasse zu entrichten.

82.
Fälligkeit der Gebühr.

Die Gebühr wird fällig:
a) für bisher an das städtische Kanalfletz ent¬

weder gar nicht oder doch nicht den polizei¬
lichen Vorschriften entsprechend angeschloffene
Grundstücke bei Beginn der Anschlußarbeiton,

b) für bereits angeschlofscHe Grundstücke, sobals
die bestehenden Entwässerungsanlagen des
Grundstücks ganz oder Iheilweise entwert
oder einer Verändorung miterzogen werden,
zu deren Ausführung die baupotizeilichc Ge¬
nehmigung eingeholt werden muß. Dabei
ist es ohne Belang, ob die Einmündung in
d-n Straßenkgnal an der asten Stellê « -,
folgt oder nicht.

§3.
Betrag und Berechnung der Gebühr.

Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach bet
Straßenfrontlänge der betreffenden Grundstücks
und beträgt für den lanfcnden Frvutmeter 25 Mk.
Bei Eckgrnndstückcn und Eckhäusern wird die längere
Front berechnet. Für Grundstücke, welche an mehr
als zwei Straßen, oder tocldje, ohne Eckgrnndstücke
zu sein, an zwei Straßen liegen, werden die
Strdßenfrontlängen zusammcnaerechnct, doch ist der
Magistrat berechtigt, im Einzelfall eine oder mehrere
Fronten bei der Berechnung der Gebühr außer An¬
satz zn lassen.

Ist die Straßenfront geringer als die Haus»
front, sv bemißt sich die Gebühr nach der Länge
der Hausfroeit.

Für Grundstücke in den LandhaffsquarticreP
soll jedoch die Gebühr bei engräuiniger BedammgS-
Iveise mindestens 400 Mk., bei weiträumiger Be-
bauuiigswckse niiudestcns 500 Mk. betragen, auch
wenn weder die Haus- noch die Straßenftont da«
Maß von 16 oder von 20 Metern erreichen. Für
die Feststellung der Frontlängen eines Grundstücks
ist die Eintheiinttg und Bczeichimng iM Stockbuch
ober die sonstige amtliche Bezeichnung nicht allein
entscheidend. Es ist vielmehr di« ganze Front der
lhatsächlich mit dem zn entwässernden Gebäude
wirrhschastlich zusammenhängcndtnLiegenschaft,
einerlei, ob solche mehrere Grundstückrmrmmcrn
trägt, oder nicht, und ob dieselbe ansH<f, Garten,
Park oder anderen Flüchen besteht, maßgebend.

Wird die Frontlänge eines bertraxspflichtigen
Grundstücks imchträgtich dadurch vergrößert, baff
ein Nachbargrnndstück, filr welches noch keine Ge¬
bühr entrichtet ist, wirthschaftlich mit ihm vsrernigt
wi»d, so erweitert sich die Zatzlungspflicht«nch
Maßgabe des Zuwachses der Frontlänge.

8 4.
Befreiung von der Gebühr.

Befreit von derGcbiihr stich diejenigen Gründe
stücke oder Griindstückstheile, für die ein Beitrag
zn den Kosten der Ärundstückscntwäfferung nach
den bisher gcitenden statuarischen Bestimmungen
oder auf Grund besonderer Vereinbarung bereits
geleistet worden ist.

8 b.
Haftbarkeit.

Neben dem zur Zeit der Fälligkeit der Gebüh:
im Stockbuche eingetragenen Eiggnthümer dot
Grundstücks haften der oder die NechtSnachßolgei
solidarisch sät die Zahinng der Gebühr. •

§ 6 .

Rechtsmittel.
Dem Abgabepflichtigen stehen die im 8 69 ff<

des CommnnalabgadengcsctzcSbezeichncten RechtS-
mittel zu.

8 7.
Dieser Ortsstatut tritt mit dcmÄigc der Ver-

öffentlich,mg in Kraft. Der Magistrat. ^

Bekanntmachung.
Herr Stadtavzt vr. nied. Stricker ist bis

16. R'ovembcr er. verreist. Er wird durch Herr»
Dr. med. Geißler, Wellritzsiraße No. 1, vcrtrctcw

Wicsbadctt, den 10. Oktober 1901. *
Der Magistrat. — Armrnverwaltnng.
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Bekanntmachung.
Donnerstag, den 17. d. M., Vormittags

'12 Nhr, sollen im Rathhause , Zimmer Ro . 55,
'bte nachfolgend beschriebenenGrundstücke theils
o«f die Dauer von sechs Jahre«, theils auf
uuvestiurmte Zeit —von Jahr zu Jahr laufend>—öffentlich meistbietend verpachtet werden.

1. Lagerb.-No. 7243 Acker„Kalteberg",
Lr Gew., im Flächengehalt von 27 ar 44,50 qm
— hat ca. 40 Obstbänme,

3. Lagerb.-Ro.7529Acker„« ö«igstnhl",
4r Gew., im Flächengehalt von 80 ar 10,75 qm
— hat ca. 60 Obstbäume,

3.  Sagerb .-Ro . 6084 Acker „ Unter
Kollerborn", 4r Gewann, im Flächengehalt von
22 ar 70 qm und

4. Lagerb.-Ro. 4460 Acker „Unter
Schwarzenberĝ̂ , im Flächcngchalt von 14 ar
08,25 qm. *

Wiesbaden, den 12. Oktober 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner«

Bekanntmachung.
Montag , den 28. Oktober er. und

event die folgenden Tage, Vormittags tmd
Nachmittags'2 Uhr anfangend, werden im
Leihhause, Neugasse8 (Eingang Schulgassc)
hier, die dem städtischen Leibhanse bis zum
15. September 1001 einschließlich verfallenen
Pfänder, bestehend in Brillanten, Gold, Silber,
Kupfer, Kleidungsstücken, Leinen, Betten re.,
versteigert.

Bis zum 24. Oktober er. können die
verfallenen Pfänder Vormittags von 8—12 llbr
und Nachmittags von 2—4 Uhr noch aurgelöst
und Vormittags von8—10 Uhr und Nachmittags
von2—3 Uhr die Pfandscheine über Metalle und
sonstige, dem Mottenfrah nicht unterworfene
Pfänder umgeschrieben werden.

Freitag, de« 25. d. M., ist daS Leih¬
haus geschlossen. *

Wiesbaden, den 12. Oktober 1901.
Die Leihhaus-Deputation.

Staats - und Gemeindesteuer.
Die Erhebung der Steuern und sonstigen Ab¬

gaben für Oktober, November und Dezember,
3. Rate, erfolgt vom IS. Oktober an nach dem
auf dem Steuerzettcl angegebenen Hebeplan. Die
Hcbctaae sind nach den Anfangsbuchstaben
her Straßen wie folgt festgesetzt:

ß am 17. Oktober.
C D E „ 18. Oktober.
PO . 19. und 31. . "
H „ 22.
J K „23.  und 24.
L M „ 25. „ 26. „
H .. 28.
O P Q „ 29. Oktober und1. November.
iE „ 2. und4. November.
S T U V „ 5., 6. und7. November.
W T Z und außerhalb des StadtberingS

8., 9. und 11. November.
ES liegt im Interesse der Steuerzahler,

daß sie die vorgeschrievenen Hebetage be¬
nutzen, nur dann ist rasche Beförderung
Möglich.

Das Geld, besonders die Pfennige , ist
genau abzuzählen, damit Wechseln an der
Kaffe vermiede« wird. *

Bekanntmachung.
Me auf der städtischen Gasanstalt gewonnenen

Cokes werden vom1. Oktober ab in den nach¬
stehenden Sortirungen und zu den beigesetzten
Preisen zum Verkauf gestellt:

1. Sorte: Gesiebte Nuß-CokeS zum Preise
von Mk. 2.50,

L. Sorte: Gegabelte Stück-Cokes zum Preise
' von Mk. 2.20,

3. Sorte: Gesiebte Klein-Cokes zum Preise
von Mk. 2.20

Kr fe 100 Kg ab Gassabrik.
Auf Wunsch der'Abnehmer werden die

CokcS nach den Häusern und Lagerplätzen gefahren
und ist gegebenen Falles für jede Menge bis zu
500 kg nachstehende Vergütung zu leisten: in der
ersten Zone Mk.1.—, in der zweiten Zone Mk. 1.25,
in der dritten Zone Mk. 1.50.

Die Cokes können sowohl in offenen Wagen¬
ladungen, als auch ohne Preisaufschlag in Säcken
bezogen werden, in welch' letzterem Falle die Cokes
bis auf die Lagerplätze hcfördert werden, voraus¬
gesetzt, daß diese Lagerplätze nicht zu weit entfernt
sind und bequem erreicht werden können.

Bestellungen werden in keinem Falle auf der
.Gasanstalt und auch nicht brieflich, sondern aus¬
schließlich in dem Verwaltungsgebäude,
Marktftraße 16, Zimmer No. la, Vor- und
Nachmittags während der üblichen Dienststundcn
gegen Baarzahlung cnlgegengenommen, woselbst
auch jede weiter gewünschte Auskunft, insbesondere
auch über Borrath und Zeit der Lieferung
rrthcflt wird. *

Wiesbaden, den1. Oktober 1901.
Der Director der städt. Wasser-, Gas- u. Elcktr.-

Werke. Muchall.

Verdingung.
Für den Neubau des Volksbrausebades

an der Roonstraße hierseldst sollen
a) die Ausführung der Maurerarbeiten, Loos 1,
b) die Lieferung der gußeisernen Träger, Loos 2,
c) die Ausführung der Schmiedearbeiten,Loos 3,

im Wege de: öffentlichen Ausschreibung verduiigeu
werden.

1 Verdingungs-Unterlagen können Vormittags
von9 bis 12 Uhr im Rathhause. Zimmer Ro. 41,
gegen Zahlung von1 Mk. 50 Pf. mr LooS1 und
je 50 Pf. für Loos 2 imd3, bezogen werde».
Auswärtige Submittenten wollen den obigen Be¬
trag bcstellgeldfrei an unseren Technischen Sccretär
Audreß, Rathhans hier, einseudeii.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A. 38
Loos. . . ." versehene Angebote sind spätestens
bis Moutag , den 21 . Oktober 1001, Vor¬
mittags 11 Uhr, hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt, unter
Einhaltung der obigen Loos-Reihenfolge, in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den9. Oktober 1901.

Stadtbauamt, Abtheikuug für Hochbau.
Gcuzmer, König!. Baurath.

Verdingung.
Dar städttschc, ehemalige Hotelgebäude Euro¬

päischer Hof soll auf Abbruch im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verkauft werden.

Verdingungs-Unterlagen können Vormittags
von9 bis 12 Uhr im Rathdanse, Zimmer No. 41,
gegen Zahlung von Mk. 0.50 bezogen werden.

VerschIoffencnndmitderAiiffchrift,,H. A. 36"
verscdene Angebote sind spätesten« bis Montag,
de» 21. Oktober 1001, Bormittags 12 Uhr,
hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in
Gegenwart der etwa erscheinend«: Anbieter. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den9. Oktober 1901.
Stadtbaüamt, Abtheilung für Hochbau.

Genzmer»König!. Baurath.
Verdingung.

Die Ausführung der Asphaltirerarbeiten
für den Neubau des Volksbrausebadesan
der Roonstraße hierseldst soll im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

Verdingungsunterlagenkönnen, soweit der
Vorrath reicht, Vormittags von9 bis 12 Uhr, im
Rathhause, Zimmer No. 41, gegen Zahlung von
50 Pf. bezogen werden.

Auswärtige Submittentenwollen den obige»
Betrag bestellgeldfrei an imfcren technischen
Sccretär Audreß, Rathhaus hier, einscnden.

Verschlossene und mitdcr Aufschrift, ,H.A.80"
versehene Angebote find spätestens bis

Montag , den 28. Oktober 1901,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter. *
Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 15. Oktober 1901.

Stadtbaüamt, Abtheilung für Hochbau.
Genzmer, Kgl. Baurath.

Verdingung.
Me Herstellung eines «ohlenaufzuges im

Gebäude der Mittelschule an der Luisenstraßc
hierseldst soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Verdingungsunterlagenkönnen, soweit der
Vorrath reicht, Vormittags von9 bis 12 Uhr im
Rathhause, Zimmer No. 41, gegen Zahlung von
50 Pf. bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A.41"
versehene Angebote sind spätestens bis Montag,
den 28. Oktober 1901, Vormittags 12 Uhr,
hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter. - *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.* 1*
Wiesbaden» den 15. Oktober 1901.

Stadtbauamt, Abtheilung sür Hochbau.
Genzmer, Kgl. Baurath.

Verdingung.
Die Arbeiten und Lieferungen zur Herstellung

der Entwässeruugsaulage des städtischen Grund-
tücks Friedrichstrabe No. 13 sollen im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdungen werde».

Verdingungs-Unterlagen, einschließlich Zeich¬
nungen, können Vormittags von 9 bis 12 Uhr
im Rathhause. Zimmer Ro. 28, eingesthcn, die
Verdingungs-Unterlagen von Zimmer No. 57
gegen Zahlung von 1 Mk. bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätestens bis

Dienstag, den 22. Oktober 1001,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter. *
Zuichlagrsrist: 3 Wochen.
Wiesbaden, den4. Oktober 1901.

Stadtbauamt, Abtheilung für Canalisationswesen.
_ Frensch._

Die Lieferung von 500 ci*m Mosaik-
Pflastersteinen aus Basalt oder Melaphyr, und
zwarV» von 12 bis 16 qcm Kopffläche und5 bis
7 cm Höhe, */a von 16 bis 26 qcm Kopffläche lind
6 bis 8 cm Höhe und V« von 20 bis 30 qcm
Kovsfläche und 6 bis 9 cm Höhe, soll vergeben
werden. Das Quantum wird durch Messen in
den Eisenbahnwagen sestgestellt. Die Anlieferung
oll ungefähr in 6 Monaten beendet sein. Der
Preis ist pro cbm frei Waggon hier zu stellen.

Angebote mit einer kleinen Probesendung sind
bis zum 30. l. M., Bormittags 0 Uhr, porto¬
frei hierher einzureichen. *

Zuschlagsfrist3 Wochen.
Wiesbaden, den 14. Oktober 1901.

Das Stadtbauamt, Abtheilung für Straßenbau.
Richter. _ _

Freiwillige Feuerwehr.
Die Mailiffchaste» der Spritzen-

und Leiter-Abttzeilungenan der
obere« Platterstraße werden auf
Freitag, den 18. Oktoberl. I .»
Abends 87« Uhr, z» einer
General-Versammlung zu Herrn
Gastwirth Schreiner eingeladen.

Pünktliches und zahlreiches Er¬
scheinen erwünscht. *

Wiesbaden, den 14. Oktober 1901.
Der Branddireetor. Schenrer.

Mni>msilheriii>BeitlW
für 1901.

Die alsbaldige Entrichtung der
noch rückständigen Beiträge wird in Erinnerung
gebracht. F 227

Wiesbaden , den 14. Oktober 1901.
Hauptkasse der Nass . Landesbank.

Bekanntmachung.
Der Plan über die Errichtung einer ober¬

irdischen Telegraphenlinie vom Ochsenbachweg
in Biebrich längs des Feldweges hinter der Schier-
steinerlaudstraße und läng« dieser Straße dir
Schierstem liegt bei den Postämtern in Biebrich
und Schierstem aus. *

Biebrich» 14. Oktober 1901.
Kaiserliches Postamt.

Fremden-Führer.
Kurhaus, Kochbrunnen, Colonnaden, Kuranlagen.
Königliches Theater, auf dem Warmen Damm.
Residenz-Theater, Bahnhofstrasse 20, ,
Reichshallen-Theater, Stiftstrasse 16.
Walhalla-Theater, Mauritiusstrasse la.
Fahrradbahn und Lawn-Tennia-Spielplatz in den

neuen Anlagen vor der Dietenmühle.
Inhalatorium am Kochbrunnen. Täglich geöffnet

von 8—11 Vormittags u. 4—6 Uhr Nachmittags.
Militär-Kurhaus Wilhelms-Heilanstalt, neben dem

Königl. Schloss.
Augusta-Victoria-Bad, Victoriastrasse 4.
Städtische Gemälde- Gallerie und permanente

Ausstellung des NassauischenKunst- Vereins,
Wilhelmstrasse 20, täglich, mit Ausnahme des
Samstags, von 7*11—1 Uhr Vorm, geöffnet.

Königliche Landes-Bibliofhek, Wilhelmstrasse 20.
Die Bibliothek ist an jedem Wochentage von
10—1 und 3—4 Uhr für die Entleihung und
Rückgabe von Büchern geöffnet; das Lese¬
zimmer von 10—1 und 3—8 Uhr.

NaturhistorischesMuseum, Wilhelmstrasse 20.
Geöffnet Sonntags von 10Vs—l 1/*, Montags u.
Dienstags von 11—1, Mittwochs von 3—5,
Donnerstags und Freitags von 11—1 Uhr,
Samstags geschlossen.

Alterthums- Museum, Wilholmstrasse 20. An
Wochentagen (mit Ausnahme des Samstags)
von 11—1 und 3—5 Uhr, an Sonn- und Feier¬
tagen von 10—1 Uhr geöffnet. Besichtigungen
zu anderer Zeit sind Friedrichstr. 1, 1 Stiege,
anzumelden.

Bibliothek des Aiterthums- Vereins, Friedrich¬
strasse 1. Montags und Donnerstags Morgens
von 11—1 Uhr geöffnet.

Textil-Museum von Fr. Fischbacli im Rathhause.
Eingang durch Saal 73. Geöffnet Dienstags
und Freitags von 10—12 Uhr.

Königliches Schloss, am Schlossplatz. Die inneren
Räume täglich zu besichtigen. Einlasskarten
25 Pf. beim Schloss-Castellan.

Justizgebäude, Gerichtsstrasse.
Rathhaus, Schlossplatz 6.
Rathskeller mit künstlerischenWandmaler eion.
Staats-Archiv, Mainzerstrasse 64.
Reichsbank, Luisensfrasse 19.
Landesbank, Rheinstrasse 30.
Polizei-Direktion, Friedriohstrasse 32.
Passbüreau, Friedrichstrasse 32.
Polizei-Reviere: I.Böderstr.29 :II.Oranienstr.22;

III . Bertramstr. 22, Hinterh. ; IV.Michelsbergll,
V. Philippsbergstr. 15.

Infanterie-Kaserne, in der Schwalbacherstrasse.
Artillerie-Kaserne, in der oberen Rheinstrasse.
Eisenbahnhöfe, in der unteren Rheinstrasse.
Kaiserliches Postamt. Hauptpostamt: Rhein¬

strasse 25 und Luisenstrasse 8 und 10.
Zweigpostämter: Schützenhofstrasse3,Wellritz¬
strasse 45 und Taunusstrasse 1. Geöffnet:
Werktags von 7 (im Winter von 8) Uhr Vor¬
mittags bis 8 Uhr Abends, Sonntags (nur das
Hauptpostamt) von 7 bezw. 8—9 Uhr Vormit¬
tags und von 117« Uhr Vormittags bis 1 Uhr
Nachmittags. Abfertigungsstelleder Briefträger
und Zeitungsstelle, sowie Paeketausgabe, Aus¬
gabestelle für ständige Abholer und Packet-
annahme: Luisenstrasse 8 und 10. Ausgabe
für postlagernde Sendungen: Bheinstrasse 25,
Hofgebäude rechts.

Kaiserliches Telegraphenamt, Rheinstrasse 25.
Ununterbrochengeöffnet. (Von 12 Uhr Nachts
bis 6 Uhr früh erfolgt die Annahme von
Telegrammen bei dem Postamte (Rheinstr. 25),
im linken Hofgebäude, Eingang durch den
unteren Thorweg. (Bei verschlossenem Thore
ist die NaclitschcUe zu ziehen.)

Protestantische Hauptkirche, am Schlossplatz.
Küster wohnt Ellenbogengasse 8.

Protestantische Bergkirche, Lehrstrasse. Küster
wohnt nebenan.

Protestantische Ringkirche, oberhalb der Bhein¬
strasse. Küster wohnt An der Ringkirche 3, P.

Katholische Pfarrkirche, Lnisenstr. Den ganzen
Tag geöffnet.

Katholische Mariahilfkirche, Platterstrasse. Den
ganzen Tag offen.

Altkatholische Kirche, „Friedenskirche“, Schwal¬
bacherstrasse. Der Küster wohnt Adlerstr. 69.

Anglikanische Augustinuskirche, Frankfurterstr. 1.
Ausser Sonntags täglich Gottesdienst. Der
Küster wohn FrankfurterstrasseS , Ga.tenhaus.

Synagoge der Israel. Cultusgemeinde, M’chelsborg.
Castellan wohnt nebenan. Wocaen-Gottes-
dienst Morgens 63/« Uhr und Abends 57« Uhr.

Synagoge, Friedrichstrasse 25. An Wochentagen
Morgens 7 Uhr und Nachmittags 41/« Uhr ge¬
öffnet. Castellan wohnt nebenan.

Griechische Kapelle. Täglich geöffnet. Castellan
wohnt nebenan.

Loge Plato, Friedrichstrasse 27. Besichtigung nur
für Berechtigte.

LandwirtschaftlichesInstitut zu Hof Geisberg.
Höhere Schulen: Königl. HumanistischesGym¬

nasium, auf dem Luisenplatz. Königl. Real¬
gymnasium, auf dem Luisenplatz. Städtische
Oberrealschule, in der Oranieustrasse. Höhere
Mädchenschule, am Schlossplatz.

Gewerbeschule, in der Wellritzstrasse.
Hygiea-Gruppe, am Kranzplatz.
Chemisches Laboratorium des Herrn Geh. Hofraths

Prof. Dr. R. Fresenius, Kapellenstr. 9, 11, 13.
Die christlichen Friedhöfe, Platterstrasse, sind täg¬

lich bis zur eintretenden Dunkelheit geöffnet.
Russischer Friedhof, neben der Griech. Kapelle.
Die beiden Friedhöfe der israelitischen Cultus¬

gemeinde sind im Sommer Sonntags, Montags,
Dienstags, Mittwochs und Donnerstags Vor¬
mittags v. 8—1 Uhr u. Nachm v. 37*—7 Uhr
geöffnet. Der alte Friedhof an der Schönen
Aussicht bleibt Sonntags Nachmittags ge¬
schlossen. Der Besuch der Friedhöfe zu anderen
Tagesstunden nach Anmeldung boim Castellan
Schott, Schulberg 3.

Denkmäler: Kaiser-Willielm-Denkmal in den An¬
lagen am Warmen Damm, Kaiser-Friedrich-
Denkmal auf dem Kaiser-Friedrich-Platz, Fürst-
Bismarck-Denkmal auf dem Wilhelms-Platz,
Waterloo - Denkmal auf dein Luisenplatz,
Bodenstodt- Denkmal oberhalb der Alten
Colonnado und Krieger-Denkmäler im Nerothal
und auf dem alten Friedhof.

Schiessstände des Wiesbadener Schützen-Vereins,
Untor den Eichen. Täglich geöffnet.

Bürger-Schützen-Halle, Unter den Eichen.
Pistolen-Schiessstände, hinter der AltenColonnade

und auf der Kronenburg, Sonnenbergerstrassc.
Drug an» Beim« dct L. eacilcakrtitd )co $o|.®u<l)i>nntreeim BSteibaCcu.

Flobert-Schiessstand: Beausite.
Reitschule, Luisenstrasse 4/6. .
Turn-Hallen. Turnverein: Hellmundstrasse25,

Männer-Turnverein: Platterstrasse 16. Turn?
Gesellschaft: Wellritzstrasse 41.

Heidenmauer, in der Kirchhofsgasse.
Neroberg mit Restaurations-Gebäude und Aus¬

sichtsthurm.
Wartthurm (7- Stunde von Wiesbaden). Ruin«

auf der Bierstadter Höhe. Restauration.
Sonnenberg (7* Stunde von Wiesbaden). Ruine

mit Restaurations-Gebäude. — Heiligkreuz¬
kirche auf dem Friedhof. — Alt-Deutschland,
SehenswürdigkeitI.Ranges, Wiesbadenerstr.54,

Wilhelmshöhe bei Sonnenberg. Restaurant.Schöne
Fernsicht. ,

Etablissement„Bahnholz“ bei Wiesbaden. Luft¬
kurort, Restaurant und Cafe.

Jagdschloss Platte. Castellan wohnt im Schloss,
NerkaufstrUcn f. Nostwrrthxeicheir
oes Postamts Wiesbaden(Freimarken, Postkarten,
Vostanweisungen, Formulare zu Post-Packet-
Adresfen, Post-Aufträgen re.) : beiF.Alexi, Michels-
berg9 ; I . Beer, Wwe.. Geisbergstr. 16; Fritz
Bernstein, Wellritzstratze 25; I -Birck, Noonstr. 12;
Joh. Conrndi, Waldstr. 38 (Gemeinde Biebrich);
I . Mehl, Withelmstr. 22; K.Erb. Adelheidstr. 76;
I . Hartmann, Hellmundstraße17; Th. Hendrich,
Dambachthal1; C. Hosheinz, Platterstraße 102;
CI. JHI, Waldstr. 63 (Gem. Biebrich); H. Kilian,
Eleonorenstr. 3; F. Klitz, Rheinstraße 79; A. F.
Knefeli, Langgasse 45; PH. Krauß, Albrechtstr. 36;
I . Losem, Riehlstrav« 2; K. Lotz, Herderstraße 8;
C. Menzel, Lahnstr. 1»; F. A. Müller, Adelheid«
fräße 82; H. Schicker, Moritzstr. 50; H. Schindliiig,
Neugassei; A. Sommer, Uorkstr. 11; O. Unkelbach,
Schwalbacherstraße 71; A. Venn, Kranzplatz 2;
Carl Vorpabl, Webergaffe 45/47; Chr. Weyers¬
häuser» Kasfirer, Schlachthaus; Hch. Zboralski,
Römers« « 2/4.

Kd eindampfSchifffahrt.
Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 10.20 bis
Cöln; 11.30 (Güterschiff) bis Coblenz. —
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364. F 307

Niederländische
Danipfsehiff - Rhederei.

lalonboote mit Schlafkabinen»
Tägliche Tourfahrten

ab Mainz 6 Uhr Borgens,
„ lliebrich 6 Uhr 15 Min. Morgens,

in Köln 5 Uhr Nachmittags,
ab „ an Wochentagen 8 Öhr Abends,

„ Sonn- u. Feiert . 9 Uhr Abends,
in Rotterdam 3 Uhr 15 Min. am folg. Nachm,

ab Rotterdam 7 Uhr Morgens,
in Köln 4 „ am folg. Nachm.,
ab „ 10 „ 30 Min. Abends,
„ Coblenz 7 „ 30 Min. am folg. Morgen,
in Biebrich 3 Uhr 30 Min. Nachm.

Millig -ste Fahrpreise,
ltetourbillets bis ( titln.

Biebrich-Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann,

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbahn
(alle 7“/a Min.) Fahrplan ob 6. Oktober 1901.

Von Biebrich nach Mainz: 9^ * 10 (K,t H 00 12°®t
loo 200 3 »o 4005«>600 700 goo-f.

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhof
je 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich: 830* 9°°t 1000 ll 00t
l ‘20o 100 200 300 400 500 620 720-j-,

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhof
je 5 Minuten später.

* Nur an Markttagen Dienstags und Freitags,
t Nur an Sonntagen.
Sonn- und" Feiertags ausserdem Extratouren.

Extraboote für Gesellschaften.
Frachtgüter Mk. —.35 per 100 Kg.

Dampfer-Fahrten.
Norddeutscher Lloyd in Bremen.

(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,
Wilhelm&trasso 50.) F 308

Letzte Nachrichten über die Bewegungen der
Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Hohenzollern“ nach Genua, 12. Okt. 6 Uhr
Nm. von Newyork. S.-D. „Aller“ n. Newyork,
13. Okt. 1 Uhr Nm. v. Gibraltar. S.-D. „Trave*
nach Genua, 13. Okt. 11 Uhr Nm. von Gibraltar.
D. „Grosser Kurfürst“ nach Bremen, 13. Okt.
5V« Uhr Vm. in Bremerhaven. D. „Borkum“ n.
Galveston, 11. Okt. 11 Uhr Vorm, in Galveston.
D. „Frankfurt “ nach Bremen, 14. Okt. 10 Uhr
Vm. Dover pass. D. „Hannover“ n. Galveston,
13. Okt. 8 Uhr Vm. in Galveston. D. „Darmstadt“
nach Baltimore, 12. Okt. 11' /« Uhr Vm. Scilly
passirt. D. „Bremen“ nach Newyork, 13. Okt.
1 Uhr Nm , von Southampton . — Brasil - und La
Plata -Linien : D. „Coblenz“ n. Bremen, 13. Okt.
in Bremerhaven. D. „Ilallo“ nach Bremen,
11. Okt. in Antwerpen. D. „Roland“ n. Lissabon,
Rotterdam, Antwerpen, Bremen, 12. Oktober von
Funchal . D. „Trier“ nach Lissabon, Antwerpen,
Bremen, 11. Okt. von Rio de Janeiro . D. „Bonn“
nach Santos, Rio, Madeira, Vigo, Antw., Bremen,
12. Okt. von Buenos Aires. D. „Pfalz“ nach
La Plata , 12. Okt. in Montevideo. D. „Aachen“
nach La Plata , 12. Okt. St. Vincent passirt. D,
„Wittenberg“ nach Brasilien, 13. Okt. in Oporto'
D. „Willehad“ nach La Plata , 13. Okt. in Ant¬
werpen. — Ost-Asien- und Australien-Linien:
D. „Prinzess Irene“ nach Bremen, 13. Okt. in
Bremerhaven. D. „Prinz Heinrich“ nach Ham¬
burg, 14. Okt. von Port Said. D. „Hamburg“
(Hamb.-Amerika-Linie) nach Hamburg, 12. Okt.
von Shanghai. D. „Sachsen“ nach Ost-Asien,
13. Okt. in Yokohama. D. „Bayern“ nach Ost-
Asien, 12. Okt. in Aden. D. „Stuttgart“ nach
Ost-Asien, 13. Okt. in Genua. D. „Königsberg“
nach Bremen, 12. Okt. von Shanghai. D. „Mar¬
burg“ nach Ost-Asien, 12. Okt. von Singaporo.
D. „Nürnberg“ nach Ost-Asien, 18. Okt. in Port
Said. D. „Pr .-R. Luitpold“ n. Bremen, 13. Okt.
in Antwerpen. D. „Weimar“ nach Bremen,
14. Okt. in Colombo. D. „Rhein“ n. Australien,
12. Okt. in Colombo. D. „Drostion“ n. Australien,
13. Okt. in Smyrna. D. „Neckar“ nach Australien,
12. Okt. Gibraltar passirt . — China- Truppen-
Transport -Dampfer: D. „Wittekind“ n. Bremen,
13. Okt. von Port Said.
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